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Rundschreiben betreffend die Festlegung einer Regelbreite von mindestens zwei Me-

tern bei der Errichtung, Sanierung oder Erweiterung von Radverkehrsanlagen 

 

 

Das vorliegende Rundschreiben setzt im Vorgriff auf die Änderung der Ausführungsvor-

schriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes über Geh- und Radwege (AV Geh- und Rad-

wege) die Regelbreite von Radverkehrsanlagen, welche nur in einer Richtung befahren wer-

den dürfen, auf mindestens 2,00 m fest (siehe Anlage 1). 

 

In Umsetzung der Koalitionsvereinbarung 2016-2021 und des § 43 Abs. 1 S. 1 Mobilitäts-

gesetz sollen Radverkehrsanlagen so gestaltet sein, dass sich Radfahrende sicher überho-

len können. Um dies zu ermöglichen und um zu erwartenden höheren Radverkehrsbelas-

tungen sowie künftigen Konflikten in Bezug auf die Zulassung von Elektrokleinstfahrzeugen 

auf Radverkehrsanlagen zu begegnen, soll bei der Errichtung, Sanierung und Erweiterung 

von Radverkehrsanlagen, welche nur in einer Richtung befahren werden dürfen, eine Re-

gelbreite von mindestens 2,00 m (nutzbarer Breite) eingehalten werden. Bei baulichen Rad-

wegen ist ferner ein beidseitiger Sicherheitsabstand von jeweils 0,25 m zu Einbauten und 

sonstigen Hindernissen einzuhalten, welcher nicht Teil der nutzbaren Breite der Radver-

kehrsanlage ist. Randsteine und -markierungen sollen zudem nicht Teil der nutzbaren Breite 

sein und können im o.g. Sicherheitsabstand liegen. Stehen darüber hinaus weitere Flächen 

zur Verfügung, so sind diese vorrangig der Radverkehrsführung zuzuschlagen. 

 

Die Regelbreite darf nur in begründeten Ausnahmefällen unterschritten werden. Begründete 

Ausnahmefälle sind insbesondere: 

 

1. Beengte Straßenverhältnisse 

Wenn sich auch nach 

 

a. Verzicht auf Fahrstreifen für den fließenden oder Parkstreifen für den ruhen-

den Kfz-Verkehr, 

b. Nutzung zusätzlicher Flächen z.B. durch Umwidmung benachbarter, sich im 

Eigentum des Landes Berlin befindlicher Flächen und 

c. durch innerhalb des für die Baumaßnahme vorgesehenen Zeitraums realisier-

baren Grunderwerb 

 

keine 2,00 m breiten Radverkehrsanlagen herstellen lassen. 

 

In besonderen Konfliktfällen sind gesonderte Entscheidungen (siehe 2.) erforderlich. 

 

2. Abwägungsentscheidung nach § 25 MobG Bln. 

Liegt ein Konflikt zwischen Verkehrsmitteln vor, welcher nicht ohne eine Unterschrei-

tung der Regelbreite der Anlagen eines oder mehrerer der betroffenen Verkehrsmit-

tel zu lösen ist, ist eine begründete planerische Abwägungsentscheidung nach § 25 

MobG Bln. zu treffen. 
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3. Führung des Radverkehrs an Bushaltestellen 

Die Führung des Radverkehrs über Konfliktflächen mit dem Fußverkehr an Haltestel-

len des straßengebundenen ÖPNV birgt besonderes Risikopotenzial. Um Überhol-

vorgänge im Radverkehr auf diesen Konfliktflächen zu vermeiden, soll die Breite der 

durch die Wartefläche hindurch oder unmittelbar an der Wartefläche entlanggeführ-

ten Radwege in der Regel 1,30 m betragen (ein gesondertes Rundschreiben dazu 

ist in Vorbereitung). 

 

4. Kurze Engpässe 

Bei längeren Strecken des Radverkehrs kann auf wenigen kurzen Abschnitten von 

der Regelbreite abgewichen werden, wenn 

 

a. die Beseitigung der Engpässe einen hohen baulichen Aufwand nach sich zie-

hen und damit einer schnellen Realisierung der Radverkehrsanlage entge-

genstehen würde oder  

b. die Beseitigung der Engstellen mit erheblichen Eingriffen in besonders wert-

volles Stadtgrün verbunden wäre (z.B. durch Fällen von erhaltenswerten Stra-

ßenbäumen), 

 

ohne dass besondere sicherheitsrelevante Aspekte den hohen baulichen Aufwand 

oder die Baumfällung unerlässlich machen. 

 

In diesen jeweils schriftlich in den Planungsunterlagen zu begründenden Ausnahmefällen 

soll eine Mindestbreite von 1,60 m bei Radwegen bzw. 1,50 m bei Radfahr- oder Schutz-

streifen (ggf. einschließlich befahrbarer Randsteine oder -markierungen) gewährleistet wer-

den. Dieses Maß darf nur an wenigen einzelnen Engstellen (z.B. bei schmalen Seitenräu-

men an Fußgängerfurten, bereits bestehenden Straßenunter- bzw. -überführungen, nicht 

aber bei regelmäßig wiederkehrenden Einbauten wie z. B. Lichtmasten oder Alleebäumen) 

weiter auf höchstens 1,30 m reduziert werden, wenn dort sonst keine vom Fußverkehr ge-

trennte Radverkehrsanlage realisierbar wäre. 

 

Über die Zulässigkeit der Ausnahmefälle und über die Abwägung gemäß § 25 MobG Bln. 

entscheidet die für Planungsvorgaben verantwortliche Senatsverwaltung. 

 

Im Auftrag 

 

 

Horst Wohlfarth von Alm 

 

 

Anlage 
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